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1. Fallbeispiel aus dem Heft „ schatten und licht“ 1/2008 der Evangelische 
Gesellschaft e.V.:

Nicht Rolls Royce oder Brillanten...
Lotto gespielt – das hat schon Michael F.´s Vater. Er selbst hat damit be-
gonnen, als er in seiner Ausbildung eigenes Geld verdient hat. Viele Jahre 
hat er regelmäßig am Samstag seinen Lottoschein abgegeben, immer mit 
gleich bleibendem Einsatz.

Vor ein paar Jahren ist die berufliche Situation belastender geworden, 
bei der langjährigen Partnerin von Herrn F. noch stärker als bei ihm. Nach 
einem gemeinsamen Urlaub beginnt Herr F., auch mittwochs und mit 
mehr Einsätzen Lotto zu spielen. In der Annahme, dass dies auch für sei-
ne Partnerin entlastend und erstrebenswert ist, will Herr F. seinen Traum 
vom Leben verwirklichen. Den leitenden Angestellten in einer Behörde 
locken nicht die Villa, der Rolls Royce, das Schiff oder die Brillanten. Herr 
F. träumt von einem Leben unabhängig von beruflichen Anforderungen, 
Belastungen und Zwängen. Mit Zeit, um zu lesen, Einkaufsbummel zu 
machen, zu reisen und Muße am See zu erleben. Ein größerer Lottogewinn 
ist für Herrn F. der Beweis: sein Weg ist richtig. Nun steigert er beständig 
seine Einsätze, gibt schließlich durchschnittlich etwa 1.000 Euro pro Monat 
fürs Lottospielen aus. Gelegentlich ist es sogar noch mehr, weil er kleinere  
Gewinne zusätzlich einsetzt. Er beschäftigt sich intensiv mit Systemlotto. 
Zusätzlich, wenn auch nicht regelmäßig, gibt er Totoscheine ab und setzt 
Sportwetten. Er spielt an drei bis vier Verkaufsstellen. Herr F. leiht sich 
Geld von seinen Eltern, seiner Partnerin, von Freunden, nimmt einen Kredit 
auf und überzieht sein Girokonto. Sein Ziel vom Leben vor Augen über-
weist er gelegentlich die Miete nicht mehr, kann die Schlussrechnung des 
Energieversorgungs-Unternehmens nicht mehr bezahlen…
Seine Schulden sind inzwischen auf etwa 40.000 Euro angewachsen.
Er kann seinen Kredit nicht mehr bedienen. Die Bank setzt das Mahnver-
fahren in Gang. Lange Zeit versucht Herr F. diese Situation vor seiner Part-
nerin zu verbergen. Dann kündigt ihm seine Bank auch noch das Girokon-
to, niemand leiht ihm mehr Geld. Nun gibt es für ihn keinen Ausweg mehr, 
als sich seiner Partnerin anzuvertrauen. Sie ist schockiert, kann seinen 
Traum nicht nachvollziehen. Selbst mit einem Gewinn hätte sie sich ein 
Leben ganz ohne Arbeit nicht vorstellen können. Herr F. ist sehr ernüchtert. 
Er hatte nie mit ihr darüber geredet, dass er es als seine Aufgabe ansieht, 
ihr das berufliche Leben zu erleichtern. Die beiden erleben eine heftige 
Krise. Trotz allem – sie hält zu ihm. Herr F. findet auf der Homepage der 
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Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg einen Hinweis auf die 
Hilfsangebote des Beratungs- und Behandlungszentrums für Suchterkran-
kungen der eva. Er vereinbart einen Beratungstermin. Seither kommt er 
regelmäßig in die Beratung und besucht die Selbsthilfegruppe für Spiel-
süchtige. Auch seine Partnerin besucht regelmäßig die Selbsthilfegruppe 
für Angehörige der eva. Das Gehalt des heute Mitte Vierzigjährigen wird 
noch mehrere Jahre gepfändet werden. Zusätzlich führt er die Mietschul-
den an seinen Vermieter in Raten zurück. Doch Herr F. sieht Licht am Ho-
rizont: Er möchte eine ambulante Therapie machen. Seinen Antrag auf 
Kostenübernahme hat er gerade vom Rentenversicherungsträger bewilligt 
bekommen.

2. Zeitungsartikel aus Frankenpost (05.04.2008):

Nächtliche Geldbeschaffung fürs Zocken am Automaten
Urteil: Bewährungsstrafe für Diebstähle in einer Apotheke mit einem 
heimlich beschafften Schlüssel

Naila – Eine kritische Zeit erlebte die Belegschaft einer Apotheke im Alt-
landkreis Naila von Februar bis August 2007: Immer wieder verschwand 
Geld. Viel schlimmer als der materielle Schaden sei das gestörte Vertrau-
ensverhältnis untereinander gewesen, sagte nun, bei der Verurteilung des 
Diebes vor dem Hofer Schöffengericht, der Apotheker; jeder habe in Ver-
dacht gestanden.

Das Vertrauen dürfte wieder zurückgekehrt sein. Der Dieb, ein 45-jähriger 
Arbeiter aus dem ehemaligen Kreis Naila, wurde jetzt zu 14 Monaten Frei-
heitsentzug verurteilt, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung. Damit blieb 
Richterin Ulrike Varga genau in der Mitte der Forderung von Staatsanwalt 
Marco Dippold und Verteidiger Achim Taubald. Per Beschluss kommen 
noch eine Geldauflage von 1000 Euro an eine Kirche im Landkreis Hof und 
100 Stunden gemeinnützige Arbeit hinzu. Der geständige Angeklagte 
nahm das Urteil an. Verurteilt wurde er für acht Diebstähle, von ursprüng-
lich zwölf angezeigten. Der Gesamtwert des gestohlenen Bargeldes liegt 
bei etwas über 3000 Euro.

Wie es zu den Diebstählen kam, ist leicht erklärt. Die ehemalige Lebens-
gefährtin des Apothekers hatte noch einen Schlüssel der Apotheke. Ihrem 
neuen Lebensgefährten, dem Angeklagten, blieb dies nicht verborgen. 
Ohne Wissen der Frau drang er mehrfach nachts in die Apotheke ein und 
stahl aus einer Ledertasche Barbeträge zwischen 130 und 500 Euro. Die 
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Versuche des Geschädigten, dem unbekannten nächtlichen Dieb das 
Handwerk zu legen, schlugen fehl. Dafür hatte die Polizei Erfolg: Ihre 
technischen Möglichkeiten und die Hilfe einer Angestellten führten zur 
Identifizierung des Eindringlings. Das Motiv für die einträgliche Geldbe-
schaffung war das Glücksspiel. Die Geldspielautomaten der Spielbank Bad 
Steben hatten es dem Angeklagten angetan. Der Staatsanwalt sah darin 
besonders schweren Diebstahl; die Vergehen könnten als gewerbsmäßig 
eingestuft werden. Der Verteidiger erkannte „nur“ einfachen Diebstahl. 
Ein medizinisch-psychologisches Gutachten bescheinigte dem Angeklag-
ten einen gewissen Realitätsverlust in Verbindung mit der Faszination 
einer Spielbankatmosphäre, fand aber keine Anzeichen einer Schuld- oder 
Steuerungsminderung. Auch eine Therapie sei unnötig; er habe seine Lei-
denschaft in den Griff bekommen. Eine Spielbanksperre akzeptiert er. Dass 
er Mist gebaut habe und für den Schaden gerade stehen will, bekundete 
der Verurteilte im Schlusswort und entschuldigte sich beim Bestohlenen.

5. Tipps zum verantwortungsvollen Spielen

Bei aller Faszination für Glücksspiele, ist es wichtig sich der Risiken be-
wusst zu werden. Denn Übertreibung und exzessives Spiel können durch-
aus zur Abhängigkeit führen. Daher ist es wichtig sich den Spaß am Spiel 
zu erhalten, es aber nicht zu ernst zu nehmen und sich vor allem davor zu 
hüten, mit aller Macht Geld gewinnen zu wollen.

Regeln für verantwortliches Spielen:
- Spielen Sie nicht mit dem Vorsatz gewinnen zu müssen! 
- Legen Sie Ihr monatliches Spielkapital vorab fest! 
- Erhöhen Sie nicht nachträglich den von Ihnen vorab festgesetzten 

Maximalbetrag! 
- Legen Sie im Voraus fest, wie hoch Ihr Spielverlust sein darf! 
- Spielen Sie nie unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten! 
- Spielen Sie nicht in einer depressiven Stimmung! 
- Spielen Sie nur, wenn Sie ausgeruht oder konzentriert sind!

Hinweis: Falls Interesse und Notwendigkeit besteht, können die Schüler/-
innen einen Selbsttest durchführen.
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Anhaltspunkte für eine Glücksspielsucht können z.B. folgende 
Verhaltensweisen sein. Beantworte diese Fragen ehrlich:

Ja Nein

1.  Schaffst Du es nicht, das Glücksspiel über einen längeren Zeitraum 
einzustellen, obwohl Du es dir ausdrücklich vorgenommen hast?

2.  Verspielst Du mehr Geld als geplant?

3.  Empfindest Du das Bedürfnis, Verluste schnellstmöglich wieder 
zurück zu gewinnen?

4.  Setzt Du Gewinne sofort ein, um noch mehr zu gewinnen?

5.  Leihst Du dir Geld, um zu spielen – oder verspielst Du Geld, das dir 
nicht gehört?

6.  Hast Du nach dem Spielen ein schlechtes Gewissen?

7.  Verheimlichst Du deinen Eltern und Freunden das tatsächliche 
Ausmaß deiner Spieleinsätze bzw. der Verluste oder das Spielen über-
haupt?

8.  Vernachlässigst Du wegen des Spiels deine sozialen Kontakte?

9.  Wurdest Du bereits von anderen wegen deines Glücksspielverhal-
tens kritisiert?

10. Leidet deine Ausbildung unter dem Glücksspiel?

11.  Beschäftigst Du dich gedanklich intensiv mit dem Glücksspiel und 
wirst Du schnell unruhig, wenn Du keine Gelegenheit zum Spielen 
hast?

12. Erkennst Du, dass Du dir selbst und anderen Schaden zufügst und 
spielst trotzdem weiter?

Summe

Je mehr dieser Fragen Du mit „ja“ beantwortest hast, desto eher 
solltest Du eine Beratungsstelle aufsuchen, um professionelle Hilfe zu 
bekommen.

Selbsttest
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6. Spielsuchtgefährdet – was tun? 

Für Menschen mit einer Glücksspielproblematik und auch für deren An-
gehörige gibt es Hilfe. Die Beratungsstellen sind für viele, die von Glücks-
spielproblemen oder gar Glücksspielsucht betroffen sind, die erste An-
laufstelle. Sie bieten Unterstützung und Hilfe zu den Themen Glücksspiel, 
Suchtberatung und Suchtbehandlung an. 

Hilfeangebote in Baden-Württemberg

• Beratungs- und Behandlungseinrichtungen
Geeignete Beratung finden alle Betroffene und Angehörige in der Regel 
kostenfrei bei Psychosozialen Beratungsstellen für Personen mit Sucht-
problemen. Diese sind auf die Beratung und Behandlung spezialisiert. Sie 
richten sich an suchtgefährdete und suchtkranke Menschen, Familienan-
gehörige, Partnerin und Partner sowie andere Personen, die mit suchtge-
fährdeten oder bereits erkrankten Menschen umgehen. 

Fachstelle Glücksspiel und Medienkonsum
Büchsenstraße 34-36
70174 Stuttgart
behandlungszentrumsucht@eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de

Beratung in Stuttgart: Tel.: 0711/ 20 54 345
Beratung in Karlsruhe: Tel.: 0721/ 16 72 92 
Beratung in Konstanz: Tel.: 07553/ 82 88 89

Weitere Adressen von Beratungseinrichtungen:

Fachverband Glücksspielsucht e.V.
Auf der Freiheit 25
32052 Herford
Tel.: 05221/ 59 98 50
spielsucht@t-online.de
www.gluecksspielsucht.de
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• Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeverbände bieten Beratung und Grup-
pengespräche auf der Basis des Selbsthilfegedankens an. Hier haben sich 
Personen zusammengeschlossen, welche die Suchtprobleme aus eigener 
Erfahrung oder durch Angehörige kennen. 

Selbsthilfegruppe für Glücksspieler/-innen 
Evangelische Gesellschaft  
Büchsenstraße 34/36 
70174 Stuttgart 
Tel.: 0711/ 20 54 308 
www.eva-stuttgat.de

• Telefon-Hotline 
Beim Beratungstelefon erhalten Interessierte, Angehörige und Betroffene 
individuelle Beratung und Informationen rund um den Themenbereich 
Glücksspielsucht. 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
BZgA-Beratungstelefon zur Glücksspielsucht: Tel.: 0800 1 37 27 00 (kosten-
los und anonym)

Fachstelle Glücksspiel und Medienkonsum
Spieler-Hotline: Tel.: 0180 5 77 43 53 (12 Ct./Min.)

• Schuldnerberatungsstelle
Die finanzielle Situation ist bei Glücksspielsüchtigen oft existenziell be-
drohlich. Angehörige sind von Spielschulden oft mit betroffen. Die Schuld-
nerberatungsstelle hilft Ihnen die Schulden zu bearbeiten und entwickelt 
mit allen Beteiligten realistische Zielsetzungen für den Schuldenabbau. 
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Zentrale Schuldnerberatung (ZBS)
Eberhardstraße 33
70174 Stuttgart 
Tel.: 0711/ 21 64 774
www.eva-stuttgart.de

• Internetadressen
Angehörige und Familien der Anonymen Spieler: www.gamanon.de
Anonyme Spieler in Deutschland: www.anonyme-spieler.org
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de
Evangelische Gesellschaft: www.eva-stuttgart.de
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.: www.dhs.de
Fachverband Glücksspielsucht: www.gluecksspielsucht.de

Empfehlung: Präventive Maßnahme 
- Besuch einer Beratungsstelle in der Region oder Besuch eines/r 
Suchtberater/-in in der Schule, um mehr über präventive Maßnahmen 
bzgl. Glücksspielsuchtprävention zu erfahren 
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